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I. Schriftsätze im Exekutionsverfahren

A. Allgemeines

1. Form der Anträge im Exekutionsverfahren

1Die im Exekutionsverfahren vorkommenden Anträge können gemäß
§ 53 Abs 1 mittels Schriftsatz angebracht oder mündlich zu gerichtlichem
Protokoll erklärt werden.

Da gemäß § 78 Abs 1 (EO) auch im Exekutionsverfahren die allgemei-
nen Bestimmungen der ZPO (ua) über das Verfahren (§§ 74 ff ZPO) anzu-
wenden sind, gilt für Schriftsatzanträge im Exekutionsverfahren § 75 ZPO.
Demnach hat jeder Schriftsatz die Bezeichnung des Gerichts, der Parteien
nach Namen (Vor- und Zuname), Beschäftigung, Wohnort und Parteistel-
lung, die Angabe der für die Parteien handelnden Vertreter und die Bezeich-
nung des Streitgegenstandes (Z 1), die Bezeichnung der Beilagen und ihrer
Zahl sowie die Angabe, ob die Beilagen in Urschrift oder Abschrift ange-
schlossen sind (Z 2) sowie die Unterschrift der Partei selbst oder ihres gesetz-
lichen Vertreters oder Bevollmächtigten bzw Rechtsanwalts (Z 3) zu enthal-
ten.

2. Anzahl der zu überreichenden Ausfertigungen des Schriftsatzes

2Nach § 53 Abs 2 sind Exekutionsanträge und andere Schriftsätze in ein-
facher Ausfertigung und ohne Beibringung von Halbschriften zu überrei-
chen.

B. Elektronische Eingabe des Schriftsatzes

1. Geschichtliches

3Schon die WGN 1989 schuf die gesetzliche Möglichkeit, Eingaben statt
mittels eines Schriftstücks elektronisch anzubringen. In § 89b GOG wurde
die nähere Vorgangsweise bei diesen elektronischen Übermittlungen einer
Verordnung des Bundesministers für Justiz vorbehalten. Gestützt darauf er-
ließ dieser die „Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr“
(= ERV), die als erste Phase schon 1989 die elektronische Einbringung von
Klagen im bezirksgerichtlichen Zivilverfahren ermöglichte. Seit Oktober 1995
steht dieser Weg auch den Eingaben im Exekutionsverfahren offen (seit 2000
nicht mehr nur Rechtsanwälten, Notaren etc, sondern jedermann), seit
BGBl I 2012/26 ist der elektronische Rechtsverkehr für viele Stellen sogar
Pflicht (s Rz 4).

Die ERV von 1989 wurde in der Folge durch die ERV 2006 ersetzt, diese
wiederum (im Dezember 2021) durch die ERV 2021.
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2. Pflicht zur elektronischen Eingabe

4 Nach § 89c Abs 5 GOG sind die dort in Z 1–9 näher angeführten Stel-
len nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten zur Teilnahme am elek-
tronischen Rechtsverkehr verpflichtet. Diese Stellen sind:

• Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Verteidigerinnen und Ver-
teidiger in Strafsachen,

• Notarinnen und Notare,
• Kredit- und Finanzinstitute,
• Versicherungsunternehmen,
• Sozialversicherungsträger und deren Dachverband,
• Pensionsinstitute, die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, die
Pharmazeutische Gehaltskasse, der Insolvenz-Entgelt-Fonds und die
IEF-Service GmbH,

• die Finanzprokuratur und
• die Rechtsanwaltskammern.

Dies bedeutet, dass die genannten Stellen (insb Rechtsanwälte) Exeku-
tionsanträge grundsätzlich im elektronischen Rechtsverkehr einbringen müs-
sen. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift ist nach § 89 c Abs 6 GOG wie ein
Formmangel zu behandeln, der zu verbessern ist.

Übermitteln zum elektronischen Rechtsverkehr verpflichtete Teilneh-
mer eine Eingabe nicht im elektronischen Rechtsverkehr, haben sie gemäß
§ 1 Abs 3 Z 1 ERV 2021 zu bescheinigen, dass die konkreten technischen
Möglichkeiten im Einzelfall ausnahmsweise nicht vorliegen.

3. Übermittlung der Eingabe als PDF-Anhang

5 Zum elektronischen Rechtsverkehr verpflichtete teilnehmende Personen
dürfen Eingaben und Beilagen ausnahmsweise nur dann in gescannter Form
einbringen, wenn diese der einbringenden Person nicht in originär elektro-
nischer Form zur Verfügung stehen (§ 1 Abs 3 Z 2 ERV 2021). Auch Fax und
E-Mail sind keine zulässigen Formen des elektronischen Rechtsverkehrs im
Sinne der ERV.

4. Elektronischer Rechtsverkehr im Grundbuchverfahren

6 § 10 Abs 1 ERV 2006 sah (im 1. Satz) vor, dass im Grundbuchverfah-
ren Eingaben und Beilagen elektronisch angebracht werden können. In
„Grundbuchsachen, die zu anderen Akten gehören (§ 448 Abs 4 Geo)“ war
die elektronische Einbringung von Eingaben und Beilagen allerdings (nach
dem 2. Satz der Bestimmung) nicht zulässig. Die genannte Geo-Bestimmung
unterscheidet zwischen „reinen Grundbuchsstücken“ (die von der Grund-
buchsabteilung erledigt werden) und „solchen, die zu anderen Akten gehören
(zu E-, A-Akten usw)“.
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Daraus ergibt sich, dass im Liegenschaftsexekutionsverfahren die elek-
tronische Einbringung von Eingaben und Beilagen unzulässig war. Die ERV
2021 hat diese Bestimmung allerdings aufgehoben, sodass nun auch Liegen-
schaftsexekutionsanträge elektronisch eingebracht werden können bzw
müssen.

C. Exekutionsantrag

1. ADV-Form Verordnung

7Eine Sonderstellung unter den Schriftsätzen im Exekutionsverfahren
nimmt der Exekutionsantrag ein. Nicht nur, dass er der erste Schriftsatz in
einem Exekutionsverfahren ist (kein Verfahren beginnt ohne Antrag), erfährt
er auch durch die ADV-Form Verordnung 2002 (AFV 2002) eine Sonder-
behandlung.

Nach § 1 Abs 1 AFV 2002 sind bei Eingaben an Gerichte, die Verfahren
mit Hilfe von automationsunterstützter Datenverarbeitung (ADV) durchzu-
führen haben, in einigen (in Z 1–3 aufgezählten) Fällen Formblätter zu ver-
wenden, und zwar (nach Z 3) für Anträge auf Exekutionsbewilligung das
Formblatt E-Antr1 „Exekutionsantrag“.

Da mittlerweile längst alle Gerichte die Verfahren mit Hilfe der ADV
durchführen, ist somit in jedem Fall für den Exekutionsantrag das Formblatt
– oder ein „formatierter Schriftsatz“ (s Rz 10) – zu verwenden.

Nach § 1 Abs 2 AFV 2002 sind die Formblätter in der jeweils aktuel-
len Fassung im Internet auf der Website der Justiz (www.justiz.gv.at) ab-
rufbar zu halten. Das Formblatt für den Exekutionsantrag (E-Antr1) findet
man auf der erwähnten Homepage (bzw noch rascher gleich direkt unter
www.justizonline.gv.at, wohin man von www.justiz.gv.at weitergeführt
wird) unter Anklicken von Digitale Services, sodann Formulare & Ersteinga-
ben, sodann Exekution und Klage und letztlich Exekution in drei Varianten:
zum händischen Befüllen und postalischen Übermitteln, zum elektroni-
schen Befüllen und postalischen Übermitteln (wozu man es jeweils ausdru-
cken muss) sowie zum elektronischen Befüllen und elektronischen Über-
mitteln.
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2. Wiedergabe des Formblatts

8 Das Formblatt für den Exekutionsantrag (E-Antr1) sieht folgen-
dermaßen aus:
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